
Finanzordnung
§1 Mitgliedsbeiträge

(1) Die Höhe der monatlichen Beiträge beträgt:
a) Regulär 36,50 € oder frewillig mehr,
b) für Studierende 23 € oder freiwillig mehr,
c) für SchülerInnen und ALGII-EmpfängerInnen 9 € oder freiwillig mehr,
d) für eine ruhende Mitgliedschaft 1,00€ oder freiwillig mehr.
e) In begründeten Härtefällen können individuelle Absprachen mit dem Vorstand

getroffen werden.
f) Ein Mitglied, das die Beitragsarten aus 1b, 1c oder 1e in Anspruch nimmt, ist 

angehalten bei einer Änderung der Grundlage für die Ermäßigung des 
Beitrages dies unverzüglich dem Vorstand zu melden. Mitglieder, die die 
Beitragsarten aus 1b, 1c oder 1e in Anspruch nehmen, haben in der Zeit vom 
1.10. bis zum 31.11. des laufenden Jahres dem Vorstand anzuzeigen, dass 
auch für das darauffolgende Jahr noch die Grundlage für die Ermäßigung des 
Beitrages vorliegt. Bei Mitgliedern, die dies unterlassen, wird ab Januar des 
Folgejahres automatisch der Beitrag aus 1a festgelegt. Von dieser Regelung 
sind Mitglieder unter 18 Jahren ausgenommen. Mitglieder können von dieser 
Regelung auf Vorstandsbeschluss ausgenommen werden.

(2) Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils zum 1. des Monats fällig. Neumitglieder zahlen
ab dem ersten Monat nach dem Eintrittsmonat.

(3) Aufnahmegebühren werden nicht erhoben.
(4) Die Beiträge sind per SEPA-Lastschriftverfahren zu entrichten. Im Fall einer 

Rücklastschrift, die mangels Deckung oder Angabe einer falschen 
Kontoverbindung erfolgt ist, darf der Vorstand der zahlungspflichtigen Person 
nach individueller Abwägung die tatsächlich angefallenen Kosten für die 
Lastschriftrückbuchung in Rechnung stellen. Andere Zahlungsweisen sind nur 
nach Absprache mit dem Vorstand möglich.

(6) Mitglieder können in Textform eine ruhende Mitgliedschaft beantragen, wenn 
ihre Mitgliedschaft bereits mindestens ein Jahr überdauerte. Der Vorstand 
entscheidet über den Antrag. Der Beschluss wird dem Antragsteller in Textform 
mitgeteilt. Die ruhende Mitgliedschaft beginnt mit dem in dem 
Bestätigungsschreiben mitgeteilten Datum und wird nach einem Jahr 
automatisch zurück in eine aktive Mitgliedschaft umgewandelt, sofern keine 
Verlängerung beantragt und genehmigt wurde. Das Mitglied ist danach 
verpflichtet, wieder den bisherigen Beitrag zu entrichten. Beiträge für eine 
ruhende Mitgliedschaft sind für ein Jahr im Voraus zu entrichten. Sollte im Laufe 
dieses Jahres auf Wunsch des Mitglieds die ruhende Mitgliedschaft in eine aktive
umgewandelt werden, werden die bereits gezahlten Beiträge nicht verrechnet.
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§2 Verfügungsrahmen des Vorstands
(1) Der Vorstand ist berechtigt, Rechtsgeschäfte zu Lasten des Vereins 

abzuschließen, die einmalige Kosten von 2000€ und regelmäßige Kosten von 
500€ im Monat nicht übersteigen.

(2) Über Rechtsgeschäfte, die den Verfügungsrahmen des Vorstandes 
überschreiten, entscheidet die Mitgliederversammlung.

§3 Erstattung von Aufwendungen
(1) Aufwendungen können nur erstattet werden, wenn der Antrag zur Erstattung 

vom Vorstand genehmigt wurde, bevor die Kosten angefallen sind.

- beschlossen von der Mitgliederversammlung am 25.11.2023
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